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Regeste

Aufenthaltsbewilligung / Familiennachzug | Erstreckung gesetzlicher Fristen/Pflicht zur
Beschwerdebegründung Gesetzliche Fristen können nur erstreckt werden, wenn die
betroffene Person im Laufe der Frist stirbt oder handlungsunfähig wird. Diese Regelung
wird in der Praxis streng gehandhabt (E. 2). Rechtskundigen oder rechtskundig vertretenen
Parteien ist selbst bei gänzlich fehlender Begründung keine Nachfrist anzusetzen; es geht
nicht an, sich mittels Verzichts auf eine Begründung eine Erstreckung der Beschwerdefrist
zu verschaffen. Würde die Eingabe des Beschwerdeführers als Äusserung eines definitiven
Beschwerdewillens aufgefasst, so wäre darauf mangels Begründung nicht einzutreten (E.
3). Abweisung des Fristerstreckungsgesuchs und Nichteintreten auf die Beschwerde

Erwägungen

E. 4
Ausgangsgemäss wird der Beschwerdeführer für das Verfahren vor Verwaltungsgericht
kostenpflichtig.
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